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Versetzungen in den Jahrgängen 5-7 in der jahrgangsbezogenen Oberschule  

 
  

� Anmerkungen: Die Stundenzahl des Ausgleichsfaches darf nur um eine Stunde niedriger sein. Mindestens ausreichende E-Kurs-Noten können als 

Ausgleich herangezogen werden, da sie als eine Note besser gewertet werden (E4= G3). Die Klassenkonferenz entscheidet jeweils, ob sie die 

Ausgleichsregelung angewendet. 

Automatisches Aufrücken in Klasse 6 (lt. Erlass keine Versetzung vorgesehen)  

Freiwillige Wiederholung auf Antrag der Eltern möglich (Zustimmung Klassenkonferenz nötig) 

eine "Fünf" im G-Kurs Versetzung in den nächsthöheren Jahrgang 

zwei "Fünfen" in G-Kursen 

Ausgleich nötig (s.u.): Beide „Fünfen“ 

können durch mindestens zwei „Dreien“ 

ausgeglichen werden. 

Wenn Ausgleich nicht möglich, kann die 

Klassenkonferenz eine Nachprüfung 

zulassen. 

 

drei "Fünfen" in G-Kursen                                             

> Davon aber nur eine in Deutsch, 

Englisch oder Mathematik 

eine "Sechs" und eine "Fünf"                  

> Davon aber nur eine Note in 

Deutsch, Englisch oder Mathematik 

Ausgleich nötig (s.u.): Die „Sechs kann 

durch eine „Zwei“ und die „Fünf“ durch 

eine „Drei“ oder beide Noten durch drei 

„Dreien“ ausgeglichen werden. 

Versetzung in den nächsthöheren 

Jahrgang 

Versetzung in den nächsthöheren 

Jahrgang 

 

Versetzung in den nächsthöheren 

Jahrgang 

 

Ausgleich nötig (s.u.): Alle drei  „Fünfen“ 

können durch mindestens drei „Dreien“ 

ausgeglichen werden. 
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Versetzungen in den Jahrgängen 8 und 9  im Hauptschul-, Realschul- und 

Gymnasialzweig der Oberschule 

  

 

 

  

� Anmerkungen: Die Stundenzahl des Ausgleichsfaches darf nur um eine Stunde niedriger sein. Mindestens ausreichende E-Kurs-Noten (in Englisch u. 

Mathematik) können als Ausgleich herangezogen werden, da sie als eine Note besser gewertet werden (= G3). Die Klassenkonferenz entscheidet jeweils, 

ob sie die Ausgleichsregelung angewendet. 

   

Versetzung in den nächsthöheren Jahrgang 

zwei "Fünfen" 
Versetzung in den nächsthöheren 

Jahrgang 

eine "Sechs" 

eine "Fünf" 

Ausgleich nötig (s.u.): Beide „Fünfen“ 
können durch mindestens zwei „Dreien“ 

ausgeglichen werden. Wenn Ausgleich 

nicht möglich, kann die Klassenkonferenz 

eine Nachprüfung zulassen.  

 

Versetzung in den nächsthöheren 

Jahrgang 

Ausgleich nötig (s.u.): Die „Sechs“ 

kann durch eine „Zwei“ oder durch 

zwei „Dreien“ ausgeglichen werden 
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Übergang von der Klasse  7 (= jahrgangsbezogen) in die Realschule oder in den 
Realschulzweig der Oberschule     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notenumwertung  

Die Kursnoten müssen dabei ggf. auf den jeweiligen Zweig angepasst werden. Dies geschieht dann durch die Umwertung der Noten: 

� G-Kurs-Noten können in E-Kurs-Noten und E-Kurs-Noten können in Z-Kurs-Noten umgewandelt werden, indem sie eine Note schlechter gewertet werden. 

� Z-Kurs-Noten können in E-Kurs-Noten und E-Kurs-Noten können in G-Kurs-Noten umgewandelt werden, indem sie eine Note besser gewertet werden. 

Beispiel:      G-Kurs-Note 2     =     E-Kurs-Note 3     =     Z-Kurs-Note 4 

Durchschnitt von "2,4" in den 
Hauptfächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik  

 (Notenumwertung beachten) 

Durchschnitt von "3,5" in den 

Nebenfächern 
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In den Jahrgängen  7        

überwiegend in G-Kursen       

 

In den Jahrgängen 7        

überwiegend in E-Kursen 

 

In den Jahrgängen 7        

überwiegend in Z-Kursen 

 

Durchschnitt von "4,0" in den 
Hauptfächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik 

(Notenumwertung beachten) 

Durchschnitt in den Hauptfächern i.d.R. bereits erfüllt (ggf. Noten umwerten), 

Nebenfächer müssen einen Durchschnitt von 3,5 aufweisen                                         

> Hier ist zu prüfen, ob nicht auch der Gymnasialzweig gewählt werden kann 

(dann aber 2. Fremdsprache/Französisch „“befriedigend“!) /sollte 

Durchschnitt von "3,5" in den 

Nebenfächern 
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Übergang von der  Klasse 5 und 6 – 7 in das Gymnasium bzw. in den Gymnasialzweig der 
Oberschule  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Notenumwertung  
Die Kursnoten müssen dabei ggf. auf den jeweiligen Zweig angepasst werden. Dies geschieht dann durch die Umwertung der Noten: 

� G-Kurs-Noten können in E-Kurs-Noten und E-Kurs-Noten können in Z-Kurs-Noten umgewandelt werden, indem sie eine Note schlechter gewertet werden. 

� Z-Kurs-Noten können in E-Kurs-Noten und E-Kurs-Noten können in G-Kurs-Noten umgewandelt werden, indem sie eine Note besser gewertet werden. 

Beispiel:      G-Kurs-Note 2     =     E-Kurs-Note 3     =     Z-Kurs-Note 4 
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- In unserem Jahrgang 5 (da ohne 

Leistungsdifferenzierung) 
 

- In den Jahrgängen 6 und 7        

überwiegend in G-Kursen 

 

In den Jahrgängen 6 und 7        

überwiegend in E-Kursen 

 

In den Jahrgängen 6 und 7        

überwiegend in Z-Kursen 

 

 Durchschnitt von „2,0“ in den 

Hauptfächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik           

(Notenumwertung beachten) 

Durchschnitt von „2,4“ in den 

Hauptfächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik           

(Notenumwertung beachten) 

Durchschnitt von „4,0“ in den 

Hauptfächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik                                          

und in Französisch eine 3 

Durchschnitt von „2,5“ in den 

Nebenfächern 

 

Durchschnitt von „2,5“ in den 

Nebenfächern 

 

Durchschnitt von „2,5“ in den 

Nebenfächern 
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+ + >< 

Übergang vom Hauptschulzweig der Oberschule (Jahrgänge 8 u. 9) in die Realschule bzw. 
in den Realschulzweig der Oberschule 

 

 

 

 

 

Übergang vom Hauptschulzweig der Oberschule (Jahrgänge 8 u. 9) in das Gymnasium bzw. 
in den Gymnasialzweig der Oberschule 

 

 

 

 

Übergang vom Realschulzweig der Oberschule (Jahrgänge 8 - 10) in das Gymnasium bzw. 
in den Gymnasialzweig der Oberschule 

 

Durchschnitt von "2,4" in den Hauptfächern 
Deutsch, Englisch, Mathematik  

 (in Klasse 9 Notenumwertung beachten) 
+ 

Durchschnitt von "3,0" 

in den Nebenfächern 

 

Nur möglich, wenn in den Hauptfächern Deutsch, Englisch, Mathematik jeweils die Note „gut“ ist, außerdem muss man eine zweite Fremdsprache  ab 

Klasse 6 gelernt haben, ebenfalls mit der Note „gut“. Durchschnitt der Nebenfächer „2,0“.      Ohne zweite Fremdsprache ist ein Übergang in die Oberstufe 

eines Gymnasiums bei entsprechendem Abschluss der Klasse H 10 möglich, wobei die zweite Fremdsprache während der Oberstufe gelernt werden muss. 

Durchschnitt von "3,0" 

in den Nebenfächern 

 

Durchschnitt von "2,4" in den 
Hauptfächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik  

 (ggf. Notenumwertung 

beachten) 

Zweite Fremdsprache 

(z.B. Französisch) mit 

„befriedigend“ 

 

>< 
Die Berechtigung zum Übergang „besteht nicht, wenn 

die Leistungen in einem Fach mit der Note „mangelhaft“ 

oder „ungenügend“ bewertet worden sind! 

Die Berechtigung zum Übergang 

„besteht nicht, wenn die Leistungen in 

einem Fach mit der Note „mangelhaft“ 

oder „ungenügend“ bewertet worden 

sind! 


